
Zentralbanken

876  / S. 42 · 17 / 2017  Kreditwesen

. 

 

 
 
 

 
 
 

 

EZB: Berichtspflicht der 
Pensionseinrichtungen
Die Europäische Zentralbank (EZB) hat 
Ende Juli 2017 den Entwurf einer Verord-
nung über die statistischen Berichtspflich-
ten der Pensionseinrichtungen vorgelegt. 
Die neue Verordnung soll die Transparenz 
in diesem schnell wachsenden Bereich des 
Finanz sektors erhöhen und die Vergleich-
barkeit der Daten verbessern.

Rund 50 Millionen Bürger des Euroraums 
haben Ansprüche gegenüber Pensionsein-
richtungen. Sie zählen zu den größten und 
am raschesten wachsenden Investoren an 
den internationalen Kapitalmärkten. Das 
Volumen der Pensionseinrichtungen im 
Eurogebiet hat sich seit 2008 nahezu ver-
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doppelt und ihre Gesamtaktiva belaufen 
sich derzeit auf etwa 2,5 Billionen Euro. 
Pensionseinrichtungen erfüllen eine Dop-
pelfunktion: Zum einen unterstützen sie 
Menschen bei der Altersvorsorge, zum an-
deren tragen sie zu einer effizienten Allo-
kation von langfristigem Kapital auf die 
Unternehmen und Sektoren bei. Durch die 
Folgen der Finanzkrise, das Niedrigzins-
umfeld und die Bevölkerungsalterung in 
Europa ist deutlich geworden, dass die 
Qualität, Granularität und Vergleichbarkeit 
der Daten über diesen Sektor verbessert 
werden müssen. Die derzeitigen Lücken in 
den verfügbaren Daten und die mangelnde 
länderübergreifende Vergleichbarkeit er-
schweren ein umfassendes Verständnis  
der Rolle dieses Sektors im geldpolitischen 
Transmissionsmechanismus sowie des 
Cashflows und der Risiken, die mit Pen-
sionsverpflichtungen einhergehen.

Ebenfalls Ende Juli 2017 hat die Europäi-
sche Aufsichtsbehörde für das Versiche-
rungswesen und die betriebliche Altersver-
sorgung (EIOPA), die für diesen Sektor zu-
stände Aufsichtsinstanz, ein öffentliches 
Konsultationsverfahren über die regelmäßi-
ge Meldung von Informationen zur betrieb-
lichen Altersversorgung durch nationale 
Aufsichtsorgane an die EIOPA ein geleitet. 
Mithilfe dieser Initiative sollen sämtliche 
für diesen Bereich geltenden quantitativen 
Meldepflichten gestrafft in einem umfas-
senden Meldepaket gebündelt werden. Die 
EIOPA und die EZB haben bei der Erarbei-
tung ihrer Definitionen und  ihres methodi-
schen Rahmens eng zusammengearbeitet, 
um den Meldeaufwand für die Pensionsein-
richtungen möglichst gering zu halten. 

Das Ergebnis der EZB-Konsultation, die bis 
zum 29. September 2017 dauert, wird bei 
der Finalisierung der Verordnung berück-
sichtigt. Die wichtigsten Dokumente (der 
Verordnungsentwurf, eine Zusammenfas-
sung der im vergangenen Jahr durchge-
führten Kosten-Nutzen-Analyse sowie Ant-
worten auf häufig gestellte Fragen) sind als 
Hintergrundinformationen auf der EZB-
Website abrufbar. Die EZB hält am 21. Sep-
tember 2017 eine öffentliche Anhörung via 
Telefonkonferenz ab. Informationen über die 
Anmeldung zur öffentlichen Anhörung so-
wie darüber, wie Kommentare einzureichen 
sind, finden sich ebenfalls auf der Website 
der EZB. Im Anschluss an das öffentliche 
Konsultationsverfahren wird die EZB die ein-
gegangenen Kommentare prüfen und eine 
Feedback-Erklärung veröffentlichen.

EZB: Konsultation zu 
VorOrtPrüfungen
Die Europäische Zentralbank (EZB) hat Ende 
Juli 2017 eine öffentliche Konsulta tion zum 
Entwurf eines Leitfadens für Vor-Ort-Prü-
fungen und Überprüfungen interner Mo-
delle eingeleitet. Vor-Ort-Prüfungen stellen 
für die Bankenaufsicht weltweit ein wichti-
ges Instrument dar. Der Leitfaden wurde in 
enger Zusammenarbeit mit den nationalen 
zuständigen Behörden (NCAs) erarbeitet. Er 
soll Hintergrund  informationen dazu liefern, 
wie die EZB-Bankenaufsicht Vor-Ort-Prü-
fungen durchführt, und den Banken, die 
 einer solchen Prüfung unterzogen werden, 
als Referenzdokument dienen. Eine bei 
 einer Bank durchgeführte Prüfung soll eine 
gründ liche Analyse ihrer diversen Risiken, 
internen Kontrollsysteme, Geschäftsmodelle 
oder Ansätze bei der Unternehmensführung 
ermöglichen. Sie hat einen im Voraus fest-
gelegten Umfang und Zeitrahmen und fin-
det in den Geschäftsräumen der geprüften 
Bank oder eines mit ihr verbundenen 
Rechtssubjekts statt. 

Die Prüfung soll eng begleitend, jedoch 
unter Einhaltung des Grundsatzes der Ver-
hältnismäßigkeit erfolgen und eine detail-
lierte Momentaufnahme der Situation ei-
ner bestimmten Bank, einschließlich einer 
zukunftsgerichteten Analyse, ergeben. Der 
Leitfaden bietet einen Überblick über den 
allgemeinen Rahmen für die Durchführung 
von Prüfungen, beschreibt die verschiede-
nen Prüfungsphasen und legt die jeweils 
von den Banken und den Prüfungsteams zu 
befolgenden Grundsätze fest. Die Konsul-
tation zu dem Dokument endet am 
15. September 2017. Die maßgeblichen Do-
kumente – die Entwurfsfassung des Leitfa-
dens und eine Zusammenstellung von Fra-
gen und Antworten – können auf der Web-
site der EZB zur Bankenaufsicht abgerufen 
werden. Dort finden sich auch Informatio-
nen über Möglichkeiten zur Einreichung 
von Kommentaren. Im Anschluss an die öf-
fentliche Konsultation veröffentlicht die 

EZB die eingegangenen Kommentare zu-
sammen mit einer Feedback-Erklärung.

EZB: Konsolidierte  
Bankdaten März 2017
Die EZB hat Mitte August die konsolidier-
ten Bankdaten per Ende März 2017 veröf-
fentlicht. Demnach ging die Anzahl der 
Kreditinstitute mit Sitz in der EU leicht von 
3 167 Instituten im Dezember 2016 auf 
3 154 im März 2017 zurück. Die Summe 
der Aktiva dieser Kreditinstitute erhöhte 
sich um 1,7 Prozent von 33 410 Milliarden 
Euro im vierten Quartal 2016 auf 33 982 
Milliarden Euro im ersten Quartal 2017.

Bei den Consolidated Banking Data (CBD) 
handelt es sich um einen Datensatz zum 
Bankensystem in der EU auf konsolidierter 
Basis. Die quartalsweisen CBD umfassen 
Angaben, die für eine Analyse des EU-Ban-
kensektors relevant sind; sie stellen einen 
Teildatensatz des zum Jahresende vorlie-
genden Datensatzes dar. Die Daten für Ende 
März 2017 erfassen 345 Institutsgruppen 
und 3 090 Einzelinstitute (einschließlich 
Tochtergesellschaften und Zweigstellen 
ausländischer Institute), die ihr Geschäft  
in der EU betreiben. Damit sind nahezu 
100 Prozent des Bilanzvolumens des EU-
Bankensektors abgedeckt. Dieser Datensatz 
enthält ein breites Spektrum von Ertrags- 
und Bilanzindikatoren sowie Angaben zu 
Liquidität und Finanzierung, Qualität der 
Aktiva, Asset Encumbrance, Eigenmittel-
ausstattung und Solvabilität. 

Große meldepflichtige Institute wenden 
zumeist den technischen Durchführungs-
standard (Implementing Technical Stan-
dards on Supervisory Reporting – ITS) der 
Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA) 
zur aufsichtlichen Berichterstattung auf 
IFRS-Grundlage (IFRS-FINREP) an, wäh-
rend insbesondere kleinere meldepflichtige 
Institute auch nationale Rechnungsle-
gungsgrundsätze anwenden können. Dem-
entsprechend werden je nach Verfügbar-
keit der zugrunde liegenden Positionen 
auch Aggregate und Indikatoren basierend 
auf Meldungen nach den nationalen  
Rechnungslegungsstandards veröffentlicht. 
 Zusammen mit den für Ende März 2017 
erhobenen Daten werden auch einige Re-
visionen zu vorangegangenen Datensätzen 
ausgewiesen.

Beilagenhinweis

Dieser Ausgabe  
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